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Merkblatt Kurtaxen und Kantonale Beherbergungsabgabe 
gültig ab 01.01.2020 
 

Krattigen Tourismus betreibt im Auftrag der Einwohnergemeinde Krattigen und des Kantons 

Bern das Inkasso der touristischen Taxen. Die Kurtaxe wird vom Gast entrichtet. Die Kanto-

nale Beherbergungsabgabe muss vom Vermieter getragen werden. 

 
• Kurtaxe Parahotellerie / Hotellerie Fr. 3.00 pro Person/Nacht 

• Kurtaxe Zeltplatz / Gruppenunterkunft Fr. 2.50 pro Person/Nacht 

• Kantonale Beherbergungsabgabe Fr. 1.00 pro Person/Nacht 

 

 

Kurtaxe 
 

Die Kurtaxe ist eine Gemeindetaxe basierend auf dem Kurtaxenreglement der Einwohnerge-

meinde Krattigen. Ein Auszug aus dem Kurtaxenreglement der Einwohnergemeinde Kratti-

gen (gültig ab 01.01.2020): 

 

Die Kurtaxe wird je Übernachtung von natürlichen Personen erhoben, die ohne steuerrechtli-

chen Wohnsitz in Krattigen, in der Gemeinde übernachten. Grundeigentum in Krattigen be-

freit nicht von der Kurtaxenpflicht. 

 

Von der Kurtaxenpflicht sind befreit: 
a) Personen, die im Haushalt einer Person mit steuerrechtlichem Wohnsitz in Krattigen unentgelt-

lich übernachten,  

b) Kinder unter 16 Jahren,  

c) Wochen- und Kurzaufenthalter sowie Fahrende, 
d) Studentinnen und Studenten sowie weitere Personen, die sich in lokalen Ausbildungsstätten zur 

Ausbildung aufhalten,  

e) Patientinnen und Patienten in Spitälern, Heilstätten, Alters- und Pflegeheimen sowie Personen, 

die aufgrund ihres Gesundheitszustandes oder einer Behinderung die Kurortseinrichtungen nicht 

selbständig benützen können, 

f) Angehörige der Armee und des Zivilschutzes bei Einquartierung, 

g) Asylbewerberinnen und –bewerber sowie Personen die in sozialen Institutionen untergebracht 

sind. 

 
Das heisst, Personen, welche aus beruflichen Zwecken in Krattigen übernachten und bei 
der Gemeinde nicht als Kurzaufenthalter gemeldet sind oder über eine L-Bewilligung verfü-
gen sind auch kurtaxenpflichtig. (Arbeiter, Seminargäste, Sportmannschaften, Musiker). 
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Kantonale Beherbergungsabgabe 
 

Fr. 1.00 pro Person und Übernachtung 
 
Die Kantonale Beherbergungsabgabe muss zusätzlich zur Kurtaxe entrichtet werden. Sie wird 

gestützt auf die Weisungen des beco Berner Wirtschaft, Tourismus und Regionalentwick-

lung, gesondert erhoben. Der Ertrag wird vollumfänglich für die touristische Marktbearbei-

tung eingesetzt. 

 

Die Beherbergungsabgabe darf dem Gast gesetzlich nicht verrechnet werden und sollte voll-

umfänglich vom Vermieter getragen werden. Wir empfehlen daher, diese Fr. 1.00 pro 
Nacht/Person in Ihren Mietpreis einzukalkulieren. 
 

Keine Abgabe bezahlen Sie für Übernachtungen: 
• von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren, 

• von Personen, die als Wochen- oder Kurzaufenthalterinnen bei der Gemeinde angemeldet sind, 

• von Militär und Zivilschutz bei Einquartierungen, 

• von Personen, die sich in lokalen Ausbildungsstätten zur Ausbildung aufhalten, 

• von Eigentümerinnen und Eigentümern, Dauermieterinnen und -mietern (Mietdauer über 

3 Monate) sowie deren Familienangehörigen im gleichen Haushalt, 

• von Gästen, die im Haushalt der Gastgeberin oder des Gastgebers übernachten. 
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Gästekarte „PanoramaCard Thunersee“  
 

Die Gästekarte bietet für die übernachtenden Gäste in der Region einen grossen Mehrwert. 

 

Der Gast profitiert von den vielen Vorteilen der PanoramaCard Thunersee. So fährt dieser 

zum Beispiel in der ganzen Region gratis mit Bus und Postauto oder erhält attraktive Ermäs-

sigungen auf Ausflüge. Weiter nutzt er ausgewählte Wellnessleistungen rund um den 

Thunersee zum reduzierten Preis. 

Sämtliche attraktive Rabatte und weitere Informationen finden Sie unter 

www.panoramacard.ch 

Die PanoramaCard Thunersee wird jedem Übernachtungsgast abgegeben, sofern der 

Vermieter Mitglied bei Thun-Thunersee Tourismus ist.  
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Elektronisches Gäste-Meldeformular

 


